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Stadt Lohne 
Der Bürgermeister 
 

Vorlage 
 

Vorlage Nr.: 10/007/2018 
 
 

Federführung: Abt. 10 - Haupt-/Schul- und Kulturabteilung Datum: 19.02.2018 
Verfasser: Cornelia Heidkamp AZ: 10 - Hk/Za 

 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Ausschuss für Schule, Kultur 
und Sport 

22.02.2018 Vorberatung 

Verwaltungsausschuss 27.02.2018 Entscheidung 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Raumbedarf in der Von-Galen-Schule 
 
Sachverhalt: 
 
Der Schulleiter der Von-Galen-Schule hat mit Schreiben vom 25.09.2017 darauf hingewie-
sen, dass derzeit alle Unterrichtsräume belegt seien. Durch nachträgliche Zurückstellungen 
vom 1. Schuljahrgang wurde für den Schulkindergarten die Teilungsgrenze erreicht, so dass 
es zu einer weiteren, damit dann 3. Klasse kommt. Ein Klassenraum hierfür steht jedoch 
nicht zur Verfügung. Die Schule hat daher den Musikraum aufgegeben und ihn als Raum für 
eine weitere Gruppe im Schulkindergarten hergerichtet. Grundsätzlich möchte die Schule 
jedoch einen separaten Raum für den Musikunterricht behalten. 
 
Darüber hinaus weist die Schule darauf hin, dass mit dem Schuljahr 2018/2019 drei anstatt 
zwei Klassen im 1. Schuljahrgang erwartet werden. Da im Sommer 2018 aber drei Klassen 
im vierten Schuljahrgang die Schule verlassen, ergibt sich durch eine mögliche Einschulung 
von drei Klassen im 1. Schuljahr kein zunächst zusätzlicher Raumbedarf.  
 
Zum Schuljahr 2019/2020 werden allerdings nach der Prognose der Schulanfänger erneut 
drei Klassen im 1. Schuljahr erwartet, während lediglich zwei Klassen im vierten Schuljahr-
gang die Schule verlassen haben. Damit entstünde Bedarf für einen zusätzlichen Klassen-
raum. 
 
Ob die Bildung von drei Klassen im Schulkindergarten nach Ablauf des Schuljahres 
2017/2018 weiterhin erforderlich ist, hängt von der Anzahl der Zurückstellungen ab. Hierzu 
lassen sich keine verlässlichen Aussagen treffen. Ob der Bedarf an drei Klassen im Schul-
kindergarten über längere Zeit besteht, kann daher aus heutiger Sicht weder bestätigt noch 
dementiert werden. Aufgrund der Gesamtsituation ist allerdings erkennbar, dass tendenziell 
eher eine steigende Zahl an Zurückstellungen zu erwarten ist. Insofern ist ein grundsätzlich 
zur Verfügung stehender zusätzlicher Klassenraum zu empfehlen, um auf Entwicklungen 
reagieren zu können.  
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Damit ergäbe sich ein zusätzlicher Bedarf für zwei Klassenräume – je einer für den Schul-
kindergarten und die Grundschule. Darüber hinaus fehlen der Schule Gruppenräume für Dif-
ferenzierungs- und Fördermaßnahmen. 
 
Eine Erweiterung der Von-Galen-Schule zur Schaffung weiterer Klassen- und Gruppenräume 
ist nach ersten Überlegungen sowohl in südlicher als auch in westlicher Richtung denkbar. 
Die Möglichkeiten werden in der Sitzung skizziert. Der Schulausschuss sollte zur grundsätz-
lichen Entscheidung über eine bauliche Erweiterung Stellung beziehen. Die Art und Weise 
eines Erweiterungsbaus wäre später im Bauausschuss zu beraten und zu entscheiden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Über die grundsätzliche Notwendigkeit einer Erweiterung der Schule ist zu beraten und zu 
entscheiden. 
 
 
 
 
 
 
Gerdesmeyer 
 
 
 


	FLD_VONAME
	Typ
	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Anlage

